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Verwendung von 
Sonderkraftstoff ist Pflicht

Bei Beratungen und Besichtigungen
in Mitgliedsbetrieben der Unfall -

kasse Sachsen-Anhalt stellen unsere
Aufsichtspersonen leider immer noch
fest, dass Motorsägen, Freischneider,
Astungssägen oder Heckenscheren
mit 2-Takt-Verbrennungsmotoren mit
benzolhaltigen Vergaserkraftstoffen
be trieben werden. Dabei ist seit mehr
als 25 Jahren bekannt, dass diese
Kraft stoffe äußerst gesundheitsgefähr-
dende Abgase produzieren. 

Warum ist der
Einsatz von
konventionel-
lem Kraftstoff
krebserregend?
Verfahrensbedingt kommt es beim
Betrieb von 2-Takt-Verbrennungsmo -
toren zu so genannten Spülverlusten,
d.h. im Abgas befindet sich unver-
brannter Kraftstoff, der auch Benzol
enthält. Der Anteil des unverbrannten
Kraftstoffs kann dabei bis zu 30 Pro -
zent betragen. Diese Abgase sind in
hohem Maße gesundheitsschädlich. 

Bei handgeführten Maschinen und Geräten mit 2-Takt-Verbrennungsmo to ren
besteht die gesetzliche Pflicht, Sonderkraftstoff einzusetzen. Dies betrifft bei-
spielsweise Motorsäge, Heckenschere, Freischneider und Co. Sonderkraft-
 stof fe sind seit über 25 Jahren verfügbar. Der Einsatz von konventionellen Kraft -
stoff  gemischen ist krebserregend.



Benzol selbst ist hinsichtlich der Kenn -
z eichnung mit der Stufe 1 A als krebs-
erregend eingeordnet. Bei andauernder
Aufnahme führt es zu Schädigungen
der inneren Organe und des Knochen -
markes. Aber auch geringe Konzentra -
tionen sind nicht unbedenklich, da die -
ser Stoff, bzw. dessen Abbaupro dukt,
im menschlichen Körper Krebs erzeu-
gen kann. Aufgrund dieser Ge fähr -
dungen, insbesondere während der
Arbeit, sind Erkrankungen des Blutes,
des blutbildenden und des lymphati-
schen Systems durch Benzol seit
2009 in die Berufskrankheiten-Ver ord -
nung mit der Nr. 1318 aufgenommen
worden.

Bei der Arbeit mit handgeführten Ma -
schinen kommen Beschäftigte mit
dem Kraftstoff und seinen Dämpfen
und insbesondere mit den Motorab -
gasen in direkten Kontakt, sei es über
die Haut oder über das Einatmen. Auf -
grund der unterschiedlichen Arbeits -
ge räte und der verschiedenen Arbei -
ten kommt dies häufig vor (z. B. Hecke
schneiden mit Heckenschere, Vegeta -
tionspflege mit Freischneider, Baum -
pfle ge mit Motorsäge). 

Wozu ist der
Arbeitgeber 
verpflichtet?
Beim Einsatz von gefährlichen Stoffen
haben Arbeitgeber nach dem Arbeits -
schutzgesetz und der Gefahrstoff ver -
ordnung zu prüfen, ob es Ersatzstoffe
gibt, deren Verwendung weniger ge-
sundheitsgefährdend und zumutbar
ist. Auch nach § 2 der UVV „Grund sät -
ze der Prävention“ (DGUV Vorschrift 1)

in Verbindung mit § 9 der Gefahrstoff -
verordnung ist der Arbeitgeber ver-
pflichtet, Gefahrstoffe durch Stoffe zu
ersetzen, die für die Gesundheit der
Beschäftigten weniger gefährlich sind.
Darüber hinaus fordert die Regel „Wald -
 arbeiten“ (DGUV-Regel 114-018) unter
Punkt 3.2.2:

„Nach § 9 Gefahrstoffverordnung wird
gefordert, dass Gefahrstoffe durch
Stoffe zu ersetzen sind, die für die
Gesundheit der Beschäftigten weniger
gefährlich sind. Da die Abgase beim
Betrieb handgeführter Maschinen mit
Verbrennungsmotor mit benzolhaltigen
Vergaserkraftstoffen gesundheitsschäd-
lich sind und diese im erhöhten Maß
vom Bediener eingeatmet werden,
müssen diese Maschinen mit ben -
zolfreiem Kraftstoff (z. B. Alkylat ben zin)
betrieben werden.“

Welche
Alternativen
gibt es zum
konventionellen
Kraftstoff?
Seit über 25 Jahren ist benzolfreier
Sonderkraftstoff (Alkylatbenzin) ver-
fügbar. Er ist arm an gesundheits-
schädlichen Stoffen, enthält fast keine
Olefine und Aromaten, kaum Schwefel
und nur etwa 0,05 Prozent Benzol.
Dieser Sonderkraftstoff führt bei den
Beschäftigten zu einer wesentlich ge-
ringeren Gefährdung. Die Umstellung
der vorhandenen Maschinen auf Son -
derkraftstoff ist unter Beachtung der
Herstellerhinweise problemlos mög-
lich.

Die Aufsichtspersonen der Unfallkasse
werden bei Begehungen in Mitglieds -
betrieben künftig auch überprüfen, ob
Sonderkraftstoff bei der Verwendung
von Motorsägen, Freischneidern und
ähnlichen Geräten zum Einsatz kommt.
Wo dies nicht nachgewiesen werden
kann, muss die Umstellung zum
Schutz der Beschäftigten erforderli-
chenfalls über eine Anordnung durch-
gesetzt werden.
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